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Mitglieder-Info Nr. 84/2008 
 
Kürzung des Zugangsfaktors bei Renten wegen Erwerbsminderung bzw. 
Hinterbliebenenrente nach dem SGB VI 
hier: Mitglieder-Info Nr. 64/2008 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
ich hatte Sie über das Ergebnis des Verfahrens vor dem Bundessozialgericht am 
15.08.2008 zu der o. a. Angelegenheit informiert und daraus gefolgert, dass damit 
alle noch anhängigen Verfahren abgeschlossen bzw. zurückgenommen werden 
können. 
 
Inzwischen liegt mir eine Information des Deutschen Städtetages vor, dass der Sozi-
alverband Deutschland eine Verfassungsbeschwerde gegen das noch nicht ausge-
fertigte Urteil plant. Deshalb hat der Deutsche Städtetag sich vorsorglich an die 
Deutsche Rentenversicherung Bund mit der Bitte gewandt, nunmehr auch für die 
Fälle des Jahres 2004 auf die Einrede der Verjährung zu verzichten, um eine Viel-
zahl von Überprüfungsanträgen und Klageverfahren zu vermeiden. 
 
Die Deutsche Rentenversicherung Bund ist mit Schreiben vom 31.10.2008 dieser 
Bitte nachgekommen, wie Sie der Anlage entnehmen können. 
 
 
 

Mitglieder: Bezirk Mittelfranken, Ansbach - Bezirk Schwaben, Augsburg - Bezirk Oberfranken, Bayreuth - Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales, Berlin - Der Senator für Arbeit, 
Frauen, Gesundheit, Jugend, und Soziales Bremen - Landesamt für Soziales und Versorgung des Landes Brandenburg, Cottbus - Sozialagentur Sachsen-Anhalt, Halle/Saale - Behörde für Soziales, 
Familie, Gesundheit und Verbraucherschutz Hamburg - Niedersächsisches Landesamt für Soziales Jugend und Familie, Hildesheim - Landeswohlfahrtsverband Hessen, Kassel - Ministerium für 
Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren  des Landes Schleswig-Holstein, Kiel - Landschaftsverband Rheinland, Köln - Bezirk Niederbayern, Landshut – Kommunaler Sozialverband 
Sachsen, Leipzig - Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung Rheinland-Pfalz, Mainz - Landesverwaltungsamt Thüringen, Meiningen - Bezirk Oberbayern, München - Landschaftsverband 
Westfalen-Lippe, Münster - Bezirk Oberpfalz, Regensburg - Landesamt für Soziales, Gesundheit und Verbraucherschutz, Saarbrücken - Kommunaler Sozialverband Mecklenburg-Vorpommern, 
Schwerin - Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-Württemberg, Stuttgart - Bezirk Unterfranken, Würzburg 
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Sollten Sie die bei Ihnen anhängigen Verfahren noch nicht abgeschlossen haben, 
empfehle ich Ihnen, ebenfalls direkt bei der Deutschen Rentenversicherung Bund 
um Zustimmung zum Verzicht auf die Einrede der Verjährung in den noch offenen 
Fällen bitten. 
 
Wegen der unübersichtlichen Lage, bei welchen Mitgliedern noch Verfahren offen 
sind und welche Mitglieder bereits aufgrund des o. a. Infos Verfahren abgeschlossen 
haben, möchte ich von einem zentralen Schreiben der BAGüS an die Deutsche Ren-
tenversicherung Bund absehen. 

Mit freundlichem Gruß 
gez.: Bernd Finke 


